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Allgemeine Geschäftsbedingungen – Verkauf (AGB-VK) 

der UMTS Media Service GmbH, Holstenkamp 42, 22525 Hamburg 

§ 1 Allgemeines  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen – Verkauf (AGB-VK) gelten für Verträge über den Verkauf und/oder 

die Lieferung beweglicher Sachen (im Folgenden auch: „Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst 

herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB) an unsere Abnehmer (nachfolgend: „Kunden“). Die 

AGB-VK gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Sie sind die besonderen Geschäftsbedingungen für Verkauf 

im Sinne unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und ergänzen die dortigen Regeln. Im Falle einer 

abweichenden Regelung gehen diese AGB-VK vor. 

§ 2 Leistungsumfang 

(1) Der Kunde erwirbt die im gesondert anzufertigenden Auftragsschein bezeichneten Geräte einschließlich der 

im Angebot gesondert genannten oder im Gerät herstellerseitig programmierten Betriebssoftware. Die 

Betriebssoftware wird im Objektcode inklusive der zugehörigen Benutzerdokumentation unter Einräumung der in 

§3 beschriebenen Nutzungsrechte übergeben. Die Hardware- und Softwareumgebung, innerhalb derer die 

Betriebssoftware einzusetzen ist, ist ebenfalls im Lizenzschein festgelegt. 

(2) Die Beschaffenheit und Funktionalität der Ware ergibt sich abschließend aus dem Auftragsschein. Die darin 

enthaltenen Angaben sind als Leistungsbeschreibungen zu verstehen und nicht als Garantien. Eine Garantie wird 

nur gewährt, wenn sie als solche ausdrücklich bezeichnet worden ist. 

(3) Aufstellung, Installation oder Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft sind nicht Gegenstand dieses 

Vertrags. Sie können auf Anfrage durch uns erbracht werden, bleiben jedoch einer gesonderten Vereinbarung 

vorbehalten. Auf Wunsch des Kunden kann über weitere Leistungen (Beratung, Einweisung, Schulung) eine 

gesonderte Vereinbarung getroffen werden.  

§ 3 Rechteeinräumung 

(1) Der Kunde erhält ein nicht ausschließliches, zeitlich unbeschränktes Recht zur Nutzung der Betriebssoftware. 

Die Betriebssoftware darf nur zusammen und entsprechend der Anzahl der gelieferten Hardware gleichzeitig 

genutzt werden. Die zulässige Nutzung umfasst die Installation der Betriebssoftware sowie den 

bestimmungsgemäßen Gebrauch durch den Kunden. Die Anzahl der Lizenzen sowie Art und Umfang der 

Nutzung bestimmen sich im Übrigen nach dem Lizenzschein. In keinem Fall hat der Kunde das Recht, die 

erworbene Betriebssoftware zu vermieten oder in sonstiger Weise unter zu lizenzieren, sie drahtgebunden oder 

drahtlos öffentlich wiederzugeben oder zugänglich zu machen oder sie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zur 

Verfügung zu stellen.  

(2) Der Kunde darf die erworbene Kopie der Betriebssoftware nur zusammen mit der Hardware einem Dritten 

unter Übergabe des Lizenzscheins und der Dokumentation dauerhaft zu überlassen. In diesem Fall wird er die 

Nutzung des Betriebssoftware vollständig aufgeben. 

(3) Nutzt der Kunde die Betriebssoftware in einem Umfang, der die erworbenen Nutzungsrechte qualitativ (im 

Hinblick auf die Art der gestatteten Nutzung) oder quantitativ (im Hinblick auf die Anzahl der erworbenen 

Lizenzen) überschreitet, so wird er unverzüglich die zur erlaubten Nutzung notwendigen Nutzungsrechte 

erwerben.  

(4) Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen 

nicht von der Betriebssoftware entfernt oder verändert werden. 
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§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug 

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die 

Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 

sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) 

selbst zu bestimmen. 

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der 

Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und 

der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an 

den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 

über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten 

für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe 

bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist. 

(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere 

Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus 

entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen 

wir eine pauschale Entschädigung i. H. v. 0,5% pro Kalenderwoche, maximal insgesamt 5% des Vertragspreises 

für den Fall der endgültigen Nichtabnahme, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der 

Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen 

Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben 

unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Kunden bleibt der 

Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende 

Pauschale entstanden ist. 

(4) Beim Versendungskauf nach Absatz (1) trägt der Kunde die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer 

ggf. von ihm gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche 

Abgaben trägt der Kunde. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der 

Verpackungsverordnung nehmen wir nicht zurück, sie werden Eigentum des Kunden; ausgenommen sind 

Paletten. 

§ 5 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag 

und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den 

verkauften Waren vor. 
(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten 

Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur  

Sicherheit übereignet werden. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit 

Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir 

berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des 

Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des 

Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware herauszuverlangen und uns den Rücktritt 

vorzubehalten. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn 

wir dem Kunde zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige 

Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 
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§ 6 Mängelansprüche des Kunden 

(1) Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie 

unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im 

nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften 

bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB). 

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene 

Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbeschreibungen, die 

Gegenstand des einzelnen Vertrages sind; es macht hierbei keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung 

vom Kunden, vom Hersteller oder von uns stammt. 

(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein 

Mangel vorliegt oder nicht. Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z. B. 

Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung. 
(4) Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und 

Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so 

ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb  

von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig 

von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Kunde offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und 

Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur 

Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße 

Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. 

(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des 

Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, 

die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 

(6) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen 

Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des 

Kaufpreises zurückzubehalten. 

(7) Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, 

insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns 

der Kunde die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.  

(8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 

Wege-, Arbeits- und Materialkosten tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein 

Mangelbeseitigungsverlangen des Kunden als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten 

vom Kunden ersetzt verlangen. Ein Mängelbeseitigungsverlangen ist insbesondere dann unberechtigt, wenn die 

Störung Folge einer ungenügenden Umgebungstemperatur oder Luftfeuchtigkeit, einer fehlerhaften Strom- oder 

Kommunikationsleitung oder auf Frost- oder Wasserschäden oder einer unsachgemäßen Bedienung 

zurückzuführen ist. 
(9) Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau. Sofern 

der Kunde dies wünscht, werden wir den Aus- und Wiedereinbau vornehmen und die Kosten entsprechend 

unserer Preisliste berechnen. 

(10) In dringenden Fällen, z. B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger 

Schäden, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv 

erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach 
Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine 

entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 
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(11) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende 

angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kunde 

vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein 

Rücktrittsrecht. 

(12) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach 

Maßgabe von § 5 unserer AGB und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

§ 7 Verjährung 

(1) Abweichend von § 438 Absatz 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- 

und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung/Übergabe. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die 

Verjährung mit der Abnahme. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. 

(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen 

Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), 

beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Absatz 1 Nr. 2 

BGB). Unberührt bleiben auch gesetzliche Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 

Absatz 1 Nr. 1 BGB), bei Arglist des Verkäufers (§ 438 Absatz 3 BGB) und für Ansprüche im Lieferantenregress 

bei Endlieferung an einen Verbraucher (§ 479 BGB). 
(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche 

Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung 

der regelmäßigen gesetzlichen  

Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen 

des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche 

des Kunden § 5 unserer AGB ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen. 


